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Ehrenordnung - Satzungsbeschluss 
 
 

Sachverhalt: 
Die Stadt Möckmühl möchte den Stellenwert des Ehrenamtes und des bürgerschaftlichen Engagements 
besonders unterstreichen. Durch eine Ehrung soll der Dank gegenüber solchen Bürgern bzw. 
Persönlichkeiten zum Ausdruck gebracht werden, die sich über das normale Maß hinaus für das Wohl 
der Stadt Möckmühl und ihrer Bevölkerung eingesetzt haben und das politische, kulturelle, sportliche, 
religiöse, wirtschaftliche oder soziale Leben oder einen sonstigen öffentlichen Bereich der Stadt durch 
ihre persönlichen herausragenden Verdienste außergewöhnlich unterstützt und bereichert haben. Die 
Ehrungen sollen nach Maßgabe einer Ehrenordnung in einer jährlich stattfindenden 
Ehrungsveranstaltung erfolgen. 
 
Die Ehrenordnung der Stadt Möckmühl in der Ausfertigung vom 20.03.2018 wurde daher überarbeitet 
und mit Anlagen zu Ausführungsbestimmungen, der Ehrenordnung der freiwilligen Feuerwehr sowie 
Grundsätzen über die Ehrung besonderer sportlicher Leistungen ergänzt. Sie soll in der Neufassung mit 
Wirkung zum 01.01.2026 in Kraft treten und bereits für die bei der Ehrungsveranstaltung 2026 zur 
Ehrenden gelten. 
 
 
 

Beschlussvorschlag: 
Es wird vorgeschlagen, die Ehrenordnung in der Fassung vom 21.10.2025 mit Wirkung zum 01.01.2026 
zu beschließen. 
 
 
 

Anlagen: 
Richtlinien über Ehrungen durch die Stadt Möckmühl – Ehrenordnung – 
Ausführungsbestimmungen zur Ehrenordnung der Stadt Möckmühl in der Fassung vom 21.10.2025 
(Anlage 1 zur Ehrenordnung der Stadt Möckmühl) 
Ehrenordnung der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Möckmühl 
Grundsätze über die Ehrung besonderer sportlicher Leistungen 
 
 
 

Beratungsunterlage      145/2025  

 Gefertigt am 09.10.2025 

für den Gemeinderat 

der Stadt Möckmühl 
Sitzung am 21.10.2025  - öffentlich -  
 

 
von Ehmann, Tanja 
 
Aktenzeichen: 10 
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